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VORWORT

Vor 10 Jahren hat Papst Franziskus uns in seiner Enzyklika
Laudato si” dazu ermahnt, den ,, Schrei der Mutter Erde”
zu horen. Er fordert unter anderem dazu auf, unser
Handeln ,,auf den Artenschutz und auf die Planung einer
diversifizierten Landwirtschaft mit Fruchtwechsel”
(LS 180) auszurichten.

Es ist uns im Bistum Limburg ein groBes Anliegen, der Verantwortung fiir die Schop-
fung gerecht zu werden. Daher betrachten wir die Thematik inzwischen als primare
Aufgabe, deren gesamtstrategische Verantwortung vom Querschnittsbereich ,Stra-
tegie und Entwicklung” wahrgenommen wird.

Die vorgelegte Broschire fragt danach, welchen Beitrag wir bei der Bewirtschaftung
und Verpachtung von Kirchenland leisten kénnen. Im Bewusstsein, dass Entschei-
dungstrager stets eine schwierige Abwagung diverser Interessen vorzunehmen ha-
ben, méchten wir insbesondere auf 6kologische Kriterien hinweisen. Sie sollen eine
Orientierung geben und erméglichen, im engen Dialog mit den Pachtern eine gute
Lésung im Sinne von Natur-, Artenschutz und Tierwohl zu finden.

DR. WOLFGANG PAX

Generalvikar

PROF. DR. HILDEGARD WUSTMANS
Bischofliche Bevollméachtigte
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I. KERNANLIEGEN DER HANDREICHUNG

Ein gutes Beispiel geben

Die Kirchen tragen eine besondere Verantwortung fur
die Schépfung. Gremien, in denen Entscheidungen zu
Verpachtungen getroffen werden, missen eine Fille
von Interessen und Kriterien abwagen. Letztlich geht es
dabei auch um die Frage, ob 6kologische Gesichtspunk-
te héher wiegen als 6konomische, womit im Zweifel in
Kauf genommen wird, dass die Pachteinnahmen gerin-
ger sind. Diese Abwagung ist auch von vielen anderen
Landbesitzer:innen zu treffen. Die Kath. Kirche sollte
hier eine Vorbildfunktion einnehmen und mit gutem
Beispiel voran gehen.

Bauerliche Strukturen starken

Die bauerliche Landwirtschaft ist ebenso wie die Art
und Weise der Nutzung von Pachtflachen sehr vielfaltig.
Schon lange fihren wirtschaftliche Zwange, rechtliche
und burokratische Auflagen, der allgemeine Markt, das
Verbraucherverhalten und weitere Faktoren dazu, dass
sich Strukturen verdndern und Betriebe neue Wege ge-
hen. Vor allem fir Klein- und Familienbetriebe ist die
Lage dramatisch. Sie haben es immer schwerer, in den
heutigen Zusammenhdngen zu bestehen und konkur-
renzfahig zu bleiben. Die Handreichung mochte tber
Probleme informieren und aufzeigen, inwiefern Entschei-
dungen zu Verpachtungen dazu beigetragen kénnen,
die Wertschopfung wieder auf die Hofe zu bringen.

Artenvielfalt starken

Agrarlandschaften sind Lebensraum fiir zahlreiche Tiere
und Pflanzen. Sie erflllen eine Vielzahl von Funktionen,
die letztlich auch fur das Leben der Menschen und de-
ren Wohlbefinden von hoher Bedeutung sind. Insbe-
sondere durch die intensive Ausbringung von Pflanzen-
schutz- und Dingemitteln werden aber die Wasser- und
Luftqualitat, die Bodenbeschaffenheit und auch das
Leben von Pflanzen und Tieren geféhrdet. Die auf Er-
tragssteigerung ausgerichtete Intensivlandwirtschaft
fahrt daher zum Verlust der Biodiversitat. Auflagen fur
die Nutzung von Pachtflachen kénnen demnach einen
hohen Beitrag leisten, um die Artenvielfalt zu starken.

Kulturlandschaft erhalten

Nutzflachen pragen das Bild der gewachsenen Kultur-
landschaft. Durch Landnutzungsanderungen wird die-
ses Bild zunehmend verandert und Flachen wie Grin-
land fallen immer hdufiger anderen Nutzungen zum
Opfer. Bei einer Landverpachtung lohnt daher die Frage
nach der geplanten Nutzungsart durch den Pachter und
ggfls. der Ausschluss bestimmter (Um-) Nutzungsarten.
Auch hierzu méchte die Handreichung Hinweise geben.

Regionalitat und gesunde Erndhrung erméglichen
Regionale Wertschépfungsketten bedeuten kurze
Transportwege und férdern die vorrangige Nutzung
saisonaler Produkte. Sie tragen demnach zum Klima-
schutz bei und starken die landwirtschaftlichen Betrie-
be, die ihre Produkte im nahen Umfeld vermarkten.

Anteil an Flachen vergroBern, auf denen nach
okologischen Kriterien gewirtschaftet wird

Es gibt verschiedene Gutesiegel fir landwirtschaftliche
Betriebe. Als Laie ist es nicht einfach, sich einen Uber-
blick zu verschaffen. Bekannte Siegel fir okologische
Landwirtschaft sind z.B. die von Bioland, demeter oder
Naturland. Aber auch jenseits der zertifizierten 6kologi-
schen Landwirtschaft kénnen 6kologische Kriterien An-
wendung finden. Die Broschiire méchte hier eine Hilfe-
stellung geben.

Fairer Pachtzins

Im Wettbewerb um die Verpachtung von Flachen hat
nicht jeder Interessent gleichberechtigte Chancen. Oft-
mals sind es gerade die kleinen, regionalen Betriebe,
denen die Umweltauswirkungen ihres Handelns und
das Tierwohl besonders am Herzen liegen, die aber
nicht in der Lage sind, einen gleich hohen Pachtzins zu
zahlen wie groBe Betriebe. Die Handreichung soll die
Entscheidungstrager ermutigen, den empfohlenen
Handlungsmaximen einen Vorrang einzurdumen, frei-
lich ohne die eigenen wirtschaftlichen Erfordernisse
ganzlich aus dem Blick zu verlieren.
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Il. DAS BISTUM LIMBURG
UND SEINE FLACHEN

Das Bistum Limburg erstreckt sich von
Wetzlar bis Frankfurt, in den Rheingau
und das Rheintal bis in den Westerwald
auf einer Flache von 6.184 Quadratkilo-
metern. Zum Bistum Limburg gehéren
funf Regionen und 47 Pfarreien, sowie

33 Gemeinden von Katholikinnen

und Katholiken anderer Mutterspra-

che.

Auf dem gesamten Gebiet des Bis-
tums Limburg leben etwa 2,5 Millio-
nen Menschen. Davon sind etwa
520.000 Personen katholischen
Glaubens.

Mit Bezug auf die Nutzungsarten ,Grin-

land” und ,Ackerland” ergeben sich nach
aktuellem Stand die folgenden Flachenanteile:

Im sudlichen Bistumsteil

NUTZUNGSART ANZAHL PARZELLEN FLACHE | © GRUNDSTUCKSGROBE

WESTERWALD
RHEIN-LAHN

AN DER LAHN

TAUNUS

WIESBADEN | RHEINGAU
TAUNUS

FRANKFURT
AM MAIN

Grinland 174 33 ha @ 1.915 m?
Ackerland 582 202 ha @ 3.484 m?
Summe 756 235 ha

Im nordlichen Bistumsteil

NUTZUNGSART ANZAHL PARZELLEN FLACHE | © GRUNDSTUCKSGROBE

Griinland 1.268 398 ha @ 3.142 m?
Ackerland 804 477 ha @ 5.937 m?
Summe 2.072 87 ha
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I1l. DIE VERANTWORTUNG DER KIRCHEN
GASTBEITRAG VON JOHANN VERHOEVEN

Verantwortung Sagt, dass uns etwas
anvertraut ist. Hans Jonas

Mit den Worten eines der bedeutendsten Philosophen
und Ethiker der letzten Jahrzehnte, lasst sich das fassen,
was wir Christen als menschliche (Schépfungs-)Verant-
wortung begreifen.

Gottes Schopfung und die Verantwortung ihr gegen-
Uber ist eben nicht ,nur” das, wovon die Bibel im Buch
Genesis als Entstehungsgeschichte allen irdischen Seins
berichtet, sondern praktisch gesehen vielmehr eine
dauerhafte Haltung des Verdanktseins, des Wissens um
die Fragilitdt unserer menschlichen Existenz und des
Handelns im Bewusstsein der Begrenztheit menschli-
cher Horizonte trotz scheinbar unbegrenzter Hand-
lungsmaoglichkeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes ,er-
det” uns das Geschaffensein.

Schépfungsverantwortung ist in dem Sinne also ebenso
gestaltend und beherrschend, wie auch bewahrend
und vorsichtig. Der Mensch wird biblisch gerne als die
Krone der Schépfung gesehen. Nur missverstehen wir
diesen Terminus oftmals. Der Mensch ist auch im
Schépfungsbericht nicht gottgleich und schwebt Uber
den Dingen. Vielmehr kénnen wir die Schépfung theo-
logisch als fragilen, schmalen Lebenskorridor, als ¢kologi-
sche Nische — dem Menschen gewidmet — verstehen.
Wenn wir aber mit dieser Schépfung nicht sorgsam um-
gehen und den vorgesehenen Korridor Uberstrapazieren,
geféhrden wir uns als Menschheit, die von Ihren duBeren
Gegebenheiten ebenso abhangig ist wie die gesamte
Natur, letztlich selbst. Dies ist eine eher anthropozentri-
sche Sicht auf die Schépfung.

GleichermaBen aber treten wir etwas mit Fien, was
man als eine unglaublich wertvolle Leihgabe Gottes an
uns verstehen kann. Etwas das wir an die uns nachfol-
genden Generationen zu Ubergeben haben. In diesem
Sinne sollten wir den Anspruch haben, den Zustand
dieser Leihgabe wenigstens nicht erheblich zu ver-
schlechtern.
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Dieser Schopfungsverantwortung aber (auch im Sinne
einer Verantwortung fur den Menschen und seinen Le-
bensraum) gerecht zu werden, fallt in unserer Zeit nicht
immer leicht. Die 6konomischen und sozialen Sach-
zwange sind groB3; kurzfristige Erfolge erscheinen zu-
nehmend wertiger als die Ernte, die potenziell erst in
Jahrzehnten eingefahren wird. Zu verlockend sind die
Anreize, die sich aus den immer neuen technologischen
Mdglichkeiten und dem allgemeinen Wunsch nach
konstant wachsendem Wohlstand ergeben.

Umso wichtiger aber gestaltet sich das Auftreten der
Kirche in diesem Zusammenhang. Von der Botschaft
einer gottlichen Verdanktheit des Menschen und seiner
Umwelt zu berichten und Gesellschaft und Politik zu
langfristig orientiertem Handeln zu ermahnen, ver-
pflichtet zu glaubwdrdiger Praxis im eigenen Einfluss-
bereich.

Die Kirchen besitzen in Deutschland schatzungsweise
etwa eine halbe Million Hektar Land. Das sind etwa drei
Prozent der deutschen Agrarflache oder ganze zehn
Prozent der agrarischen Pachtflache. Neben einer ener-
getischen Verbesserung der kirchlichen Gebéaudeinfra-
struktur liegt in diesen Pachtflachen wohl der gréB3te
Hebel fur eine 6kologische Transformation und grund-
legende Glaubwirdigkeit der Kirchen in Fragen der
Schopfungsbewahrung.

Hier allerdings tun sich beide Kirchen in Deutschland
trotz zahlreicher fachkundiger Schriften und interessan-
ter Leuchtturm-Projekte schwer. Die Verpachtung ist in
der Regel kein besonders sichtbarer Teil des kirchlichen
Lebens. Sie findet eher versteckt und wenig transparent
statt. FUr 6ko-soziale MaBBnahmen im Sinne einer echten
Transformation des Verpachtungsprozesses ist gerade
im Rahmen ehrenamtlicher Strukturen wenig Zeit und
Raum. AuBerdem gibt es immer auch gute Grinde alt-

hergebrachte Prozesse und Pachtstrukturen nicht durch
Auflagen oder MaBnahmen zu belasten: Die landwirt-
schaftlichen Pachter sind oftmals sozial engagiert, durch
lange Pachtbeziehung auf das Kirchenland wirtschaft-
lich angewiesen und darlber hinaus bestehen in vielen
kirchlichen Gremien durch die zunehmenden Belastun-
gen wenig Kapazitaten, sich tiefgehend mit Klima- und
Naturschutz, Agrarrecht, Subventionspolitik, landwirt-
schaftlicher Praxis etc. zu beschaftigen.

Gleichzeitig bedarf es auch in der Landwirtschaft als
wesentlicher Pachterin der kirchlichen Landereien si-
cherlich einer Transformation, die aber vor ebenso hohen
Hirden steht. Die vergangenen Jahrzehnte haben vor
allem eine Intensivierung und Ertragsmaximierung der
Wirtschaftsweise zum Nachteil von Natur und Klima in
vielen agrarischen Betriebe mit sich gebracht. (Klein-)
Bauerliche Strukturen sind heute auf ein Minimum
zurlckgefahren; die durch Betriebsaufgaben freige-
wordene Flache hat sich in der Regel auf wenige grol3e
Betriebe konzentriert; die Kulturlandschaft hat in ihrer
Breite bereits deutlich eingebiit. Systematische Klima-
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und NaturschutzmaBnahmen fanden in der Regel
auBerhalb agrarischer Strukturen und regulierend bis
strafend zu Lasten der reguldren Landwirtschaft statt
(z.B. Flachenstilllegungen) — auch weil die langfristige
Perspektive und Honorierung fir ein systematisches Zu-
sammendenken von Landwirtschaft und Naturschutz,
Landwirtschaft und Klimaschutz, Landwirtschaft und
langfristiger Sozialstruktur — kurzum von Landwirt-
schaft und Gemeinwohl — politisch wie gesellschaftlich
sichtlich fehlt.

Es ist an der Zeit, dass sich etwas andert. Kirchliche Ver-
pachtung steht auch vor dem Hintergrund einer wei-
testgehend beharrlichen Agrarpolitik der Rationalisie-
rung und des Strukturwandels in einer unleugbaren
sozialen Verantwortung gegeniber den Menschen
heutiger und zukinftiger Generationen. Zudem muss
sie sich als die (sic!) groBe Maoglichkeit begreifen, den
praktischen kirchlichen Gestaltungs- und Verantwor-
tungsspielraum des Menschen fir die Leihgabe Schép-
fung glaubwirdig und dauerhaft wahrzunehmen.

Kirchliche Verpachtung sollte daher aus ethischer Sicht
und mit Blick auf den kirchlichen Selbstanspruch vier
Punkte dringlich erfillen. Sie sollte (1) 6kologische Mal3-
nahmen fordern, (2) ein verlasslicher Partner fur die
Landwirtschaft bleiben, (3) soziale Aktivitat ihrer Pach-
ter honorieren und (4) gerade die bislang fehlende Per-
spektive fur eine flachendeckende Landwirtschaft bie-
ten, die sowohl Lebensmittel als auch Sozial- und
Okosystemleistungen produziert. Dariiber hinaus kann
es nur ratsam sein, die Verpachtung wieder starker als
Teil des aktiven, schépfungsbewahrenden kirchlichen
Lebens zu sehen und die Vergabeprozesse transparent
und nachvollziehbar zu gestalten.

Die hier vorliegende Handreichung méchte fur das Bis-
tum Limburg genau dazu eine gleichermaBBen fakten-
und wertebasierte sowie praxisorientierte Entschei-
dungshilfe in komplexen Prozessen liefern — im vollen
Wissen darum, dass die Situation vor Ort nicht immer
den vollen Handlungsspielraum lasst und die Aufgabe
der sozial-6kologischen Transformation wohl absehbar
kein Ende findet. Papst Franziskus schreibt dazu in Lau-
dato Si”

Die Schwere der 6kologischen Krise
verlangt von uns allen, an das Ge-
meinwohl zu denken und auf einem
Weg des Dialogs voranzugehen, der
Geduld, Askese und GroBherzigkeit
erfordert, immer eingedenk des
Grundsatzes: Die Wirklichkeit steht
Uber der Idee. zo1
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In Zeiten schrumpfender kirchlicher Finanzhaushalte
braucht es sicherlich Mut, diesen Weg dauerhaft zu be-
schreiten und in den Vergabevertragen weit Uber das
hinauszugehen, was bislang als ,gute landwirtschaftli-
che Praxis” ausgelegt wurde. Ebenso aber braucht es
auf Seiten der pachtenden Landwirtinnen und Landwirte
groBen Mut, diesen Weg mitzugehen und ihre Pacht-
flachen und ggf. auch ihre Betriebe fundamental anders
auszurichten, als es die politische und gesellschaftliche
StoBrichtung der letzten Jahrzehnte immer vorsahen
und zum Teil weiterhin vorgeben.

lhnen als Leserinnen und Lesern sowie Nutzerinnen und
Nutzern dieser Handreichung méchte ich daher sagen:
.Nutzen Sie gemeinsam und im Einvernehmen mit Ihren
Pachterinnen und Pachtern, die positiven Spielrdume
und Chancen, die sich in lhrem Einflussbereich fur eine
Okologische und soziale Transformation der Verpach-
tung bieten. Trauen Sie sich, einzelne Kriterien dieser
Handreichung umzusetzen und in die Pachtvertrage
aufzunehmen. Es lohnen sich auch kleine Erfolge, die
Realitat werden, denn GroBes steht auf dem Spiel und
die Wirklichkeit steht tber der Idee.”

,Verantwortung sagt, dass uns
etwas anvertraut ist.” Gehen wir
sorgsam mit dem uns Anvertrauten,
mit Gottes Schépfung, um! Es ist zu
unserem Besten.

Zur Person: Johann Verhoeven ist Theologe, Sozialethiker und
Landwirtssohn. Er ist als Bildungsreferent am Katholischen
Bildungszentrum Wasserburg Rindern in Kleve tétig.
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IV. KIRCHENLAND IN GUTEN HANDEN
INTERVIEW MIT CHRISTIAN HEUN, BIOHOF BARMBACH

Christian Heun betreibt den Biohof Barmbach mit seiner Familie in Niederbrechen. Im
Interview spricht er Uber die Herausforderungen der 6kologischen Landwirtschaft,
die Bedeutung nachhaltiger Landvergabe und warum die Kirche hier eine besondere
Verantwortung tragt.

Was bedeutet es, einen Biohof zu fiihren?

Unser Betrieb arbeitet nach den Richtlinien der EU-Okoverordnung und ist zudem ein
zertifizierter Bioland-Betrieb, das ist einer der vielen Okoanbauverbénde, die es in
Deutschland gibt. Das bedeutet auch, dass wir nach den Bioland-Richtlinien handeln,
die noch strengere Vorgaben als die EU-Okoverordnung aufweisen. Wir unterliegen
regelmaBigen Kontrollen, lassen uns zertifizieren und halten uns an diese Standards.

Unsere Haupteinnahmequelle ist die Milchviehhaltung, erganzt durch Schweine,
Huhner und Bienenhaltung. Wir setzen auf Direktvermarktung und bauen neben
Futterpflanzen auch Speisegetreide, Kartoffeln und Zuckerriiben an. Der Tag beginnt
frih: Um 6.30 Uhr geht es in den Stall, denn unsere 60 Milchkiihe und die Nachzucht
muUssen zuerst versorgt werden. Nach dem Frihstlck folgt dann alles, was gerade
ansteht — sei es die Bewirtschaftung der Ackerflachen darunter auch Flachen der 6rt-
lichen Kirche, Instandhaltung oder, besonders im Winter, Blroarbeit. Abends geht es
erneut in den Stall, bevor der Tag endet.

Warum haben Sie sich fiir 6kologische Landwirtschaft entschieden?
Meine Eltern haben den Betrieb bereits vor Gber 30 Jahren umgestellt und fur uns
war immer klar: Wir wollen gesunde, hochwertige Lebensmittel erzeugen, die die
Umwelt méglichst wenig belasten. Dabei ist fur mich der Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel essenziell — ich kénnte mir nicht vorstellen, mit sol-
chen Mitteln zu arbeiten. Es gibt daftr zwar viele Regeln und Gesetze, doch man hat
ja in der Vergangenheit schon 6fter erlebt, dass diese Regeln und Gesetze an ihre
Grenzen kommen: Immer wieder werden Wirkstoffe vom Markt genommen, weil
sich ihre langfristigen Auswirkungen als problematisch herausstellen. Wir verzichten
von vornherein darauf und sind damit sicher, keinen Schaden anzurichten.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in der Landwirtschaft?

Der Markt fur Bio-Produkte steht unter Druck, weil viele Menschen momentan weni-
ger Geld fur Lebensmittel ausgeben. Gleichzeitig ist die Agrarpolitik nach wie vor
stark auf groBflachige Betriebe ausgerichtet. Subventionen werden Uberwiegend
pauschal pro Hektar Flache ausgezahlt: Wer am meisten bewirtschaftet, bekommt

N
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am meisten. GréBere Betriebe sind dadurch bei Pacht- und Kaufverhandlungen oft im
Vorteil. Ich fande es sinnvoller, genauer hinzuschauen: Wie wird ein Betrieb bewirt-
schaftet? Und Foérdergelder starker an Umweltleistungen zu koppeln.

Was mochten Sie Verpachtern von landwirtschaftlichen Flachen

mit auf den Weg geben?

In der Praxis erlebe ich oft, dass Landvergabe nach dem Prinzip , Alles bleibt, wie es
ist” funktioniert, um Veranderungen zu vermeiden. Mir ware es wichtig, dass be-
wausster entschieden wird — nicht einfach an den Héchstbietenden oder per Losver-
fahren. Es sollte vielmehr darum gehen, wer die Flachen bewirtschaftet und welche
Konsequenzen das fir die Zukunft hat. Gerade 6ffentliche Institutionen oder die Kir-
che haben hier eine besondere Verantwortung und sollten genau hinschauen, wem

sie ihr Land anvertrauen.

Wie stellen Sie sich die Zukunft des
Agrarsektors in zehn Jahren vor?

Ich wiinsche mir eine Agrarpolitik, die nachhaltige Be-
wirtschaftungsmethoden gezielt fordert, statt nur auf
niedrige Lebensmittelpreise hinzuarbeiten. Momentan
spiegeln die Preise im Supermarkt oft nicht die wahren
Kosten der Produktion wider. Ich ware daflr, dass Pro-
dukte ihren tatsachlichen Wert abbilden — dann wr-
den Lebensmittel auch bewusster konsumiert und we-
niger verschwendet.

NATURSCHUTZMABNAHMEN | VERPACHTUNG VON KIRCHENLAND

V. ENTSCHEIDUNGSHILFEN

Die Biodiversitat in unserer Agrarlandschaft ist stark bedroht. Die Populationen vieler
Tier- und Pflanzenarten, die friher ein selbstverstandlicher Teil unserer Kulturland-
schaft waren, gehen stark zurlick oder verschwinden teilweise ganz. Die Ursachen
sind vielfaltig, einen groBen Einfluss hat jedoch die Intensivierung der Landwirtschaft.
Lebensrdaume gehen verloren, Béden werden belastet, und mit ihnen auch ihre
Fruchtbarkeit. Hinzu kommen Erosion und die Folgen des Klimawandels.

Als Eigentiimerin landwirtschaftlich nutzbarer Flachen kann sich die Kirche aktiv fir
den Schutz der Biodiversitdt und des Bodens einzusetzen und Lebensrdume fur unse-
re Arten schaffen: Sie kann NaturschutzmaBnahmen mit ihren Pachteriinnen im
Pachtvertrag vereinbaren, z. B. in einem Paragraphen zur Bewirtschaftung (siehe un-
ten). Die Mdglichkeiten sind vielfaltig — sie reichen von einfach und schnell umsetz-
baren bis hin zu ambitionierten MaBnahmen. Im Folgenden sollen Beispiele im Detail
vorgestellt werden, um einen Uberblick zu bekommen, was méglich ist.

A. NATURSCHUTZMABNAHMEN
IM PACHTVERTRAG - BEISPIELE'

Okologische Mindeststandards

In einem ersten Schritt ist es empfehlenswert zu Uberlegt, welche Vereinbarungen
zum absoluten Mindeststandard auf den Flachen zahlen und von jedem und jeder
Verpéachter:in eingehalten werden sollten. Zu nennen sind hier: Das Ausbringen von
Klarschlamm, das Aussaen, Anpflanzen und Ausbringen von gentechnisch verander-
ten Organismen in Form von Saat- und Pflanzgut, die Umwandlung von Grinland-
flachen in Ackerland, das Verfillen von Nassstellen sowie die Entfernung von Land-
schaftselementen. Diese Tatigkeiten sollten grundsatzlich untersagt sein. Die
genannten MaBnahmen sind teilweise bereits Teil der aktuellen gesetzlichen Rege-
lungen. Es ist aber trotzdem zu empfehlen, diese mit in den Pachtvertrag aufzuneh-
men, da sich gesetzliche Regelungen andern kénnen und diese Standards von we-
sentlicher Bedeutung sind. In den Mustern flr Pachtvertrage, die Ublicherweise im
Bistum Limburg zur Anwendung kommen, sind diese Regelungen bereits enthalten.

1 Viele der genannten MaBnahmen kénnen z. B. als Okoregelungen, als Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen oder
ggf. im Rahmen des Vertragsnaturschutzes gefordert werden. Landwirt*innen selbst kennen hier meistens die
Fordermoglichkeiten am besten oder kénnen sich an entsprechenden Stellen beraten lassen.
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Ein entscheidender Schritt in Richtung Férderung der Biodiversitat wird aber erst
dann vollzogen, wenn weitere NaturschutzmaBnahmen im Pachtvertrag vereinbart
werden. Hierzu kénnen folgende zahlen:

Mehrjahriger Blihstreifen

Blihstreifen bieten Nahrung, Rickzugsraum und Brutmaoglichkeiten fur viele Arten.
Insbesondere Wildbienen und Schmetterlinge profitieren von der bunten Bliten-
pracht. Gestaffelte Blihzeitpunkte bieten Nektar und Pollen vom Frihjahr bis zum
Herbst. Je nach Lage kénnen Blihstreifen Biotope verbinden und griine Korridore
bilden. Da Teilbereiche der mehrjahrigen BlUhstreifen auch Gber den Winter stehen
bleiben, nutzen viele Insekten diese zum Uberwintern. Feldhasen und Rebhihner
finden im Winter Schutz und Vogel wie der Stieglitz Samennahrung. Als blihende
Flachen in der Landschaft beeinflussen Blihstreifen auch das Landschaftsbild positiv.

Mehrjdhrige BlUhstreifen bestehen Uberwiegend aus heimischen Bluhpflanzen. Sie
sollten mind. 6 m breit sein und kénnen am Ackerrand angelegt werden, sind aber
auch innerhalb eines Schlages 2 und natdrlich als ganze Flachen sinnvoll. Die Blih-
streifen bleiben Uber funf Jahre stehen. Fauna und Flora kénnen sich in dieser Zeit
weitgehend ungestort entwickeln. Blihstreifen werden nicht gespritzt oder gediingt.

Ackerbrache 3 mit Selbstbegriinung

Mehrjéhrige Ackerbrachen sind besonders wertvoll fir Feldvogel wie Feldlerche, Reb-
huhn oder Grauammer. Sie finden hier gtinstige Brutbedingungen und ausreichend
Nahrung. Auch der Feldhase profitiert von Nahrung und Schutz, Greifvégel von dem
groBBen Angebot an Kleinsdugern. Ackerbrachen bieten aber auch Lebensraum und
Uberwinterungsmaglichkeit fur viele Insektenarten. Je nach Standort entwickeln sich
unterschiedliche Krauter und Graser.

Im Gegensatz zu den BlUhstreifen werden Ackerbrachen nicht ausgesat, sondern der
Selbstbegriinung Uberlassen und bleiben mindestens 4 Jahre an derselben Stelle. Sie
sollten abschnittsweise gemaht werden. Offene, lichte Stellen sind besonders charak-
teristisch fur Ackerbrachen. Diese werden bevorzugt von Vogeln zur Nahrungssuche
genutzt. Auch Wildbienen benétigen unbedeckten Boden fiir ihre Bruthoéhlen. Acker-

2 Ein Schlag ist definiert als eine zusammenhangende landwirtschaftlich genutzte Flache eines Betriebsinhabers, die
mit einer Kulturart bestellt oder aus der Produktion genommen ist. Quelle: Landwirtschaftskammer

3 Brachflachen bedeuten, dass der Acker oder eine Teilflache davon, fur einen bestimmten Zeitraum nicht mehr fur
die Erzeugung von Nahrungs- oder Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen genutzt wird. Nahere
Informationen gibt das Bundesamt fir Naturschutz
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brachen werden nicht gediingt und es erfolgt kein Ein-
satz von Pestiziden.

Vielfaltige Fruchtfolge

Der Anteil unterschiedlicher Feldfriichte in der Land-
schaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verrin-
gert — einige wenige Kulturarten bestimmen das Land-
schaftsbild. Eine abwechslungsreiche Fruchtfolge
bereichert jedoch nicht nur die Asthetik der Landschaft.
Sie erhoht auch die Lebensraumvielfalt in der Agrar-
landschaft. Je nach Kulturart werden unterschiedliche
Ackerwildkrauter, Feldvogel und andere Tiere gefor-
dert, die z. B. in der Kultur briten oder Nahrung su-
chen. Wenn blutenbildende Pflanzen in die Fruchtfolge
integriert werden, profitieren Bienen, Schmetterlinge
und andere Insekten von dem Angebot an Nektar und
Pollen. Durch den jahrlichen Wechsel der Kulturpflan-
zen wird die Belastung durch Schadlinge und Erkran-
kungen in den Kulturen verringert. Dementsprechend
kann der Einsatz von Pestiziden reduziert werden. Wer-
den in die Fruchtfolge stickstoffbindende Leguminosen
wie Klee, Luzerne, Lupine oder Erbse integriert, fordert
dies zusatzlich die Fruchtbarkeit des Bodens. Abwechs-

lungsreiche Fruchtfolgen umfassen mindestens vier un-
terschiedliche Kulturarten.

Pestizidfreie Schonzone

Schonzonen sind Flachen am Rand von Ackern, die zu-
sammen mit dem gesamten Schlag eingesat werden,
jedoch danach nicht befahren, nicht mit Dingemitteln
oder mit Pestiziden behandelt und nicht gestriegelt
oder anderweitig bearbeitet werden. Die angebaute
Feldfrucht kann geerntet werden.

In diesem extensiven Bereich finden viele Arten einen
Lebensraum. Ackerwildkrauter wie Kornblume oder
echte Kamille kommen zur Blite und bieten Nahrung
fir Insekten und Vogel. Viele Arten finden einen Brut-
und Schutzraum innerhalb der Schonzone. Eine eben-

falls sehr wichtige Funktion der Schonzone ist die Puf-
ferwirkung gegentber angrenzenden Lebensraumen.
Hecken, Gewasser, Ackerrandstreifen oder Blihstreifen
werden vor der Abdrift von Pestiziden oder dem Eintrag
von Dingemitteln geschitzt. Um diese Pufferwirkung
entsprechend zu entfalten, sollten Schonzonen mindes-
tens 12 m breit sein.
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https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/direktzahlungen/flaechen.htm
https://www.bfn.de/haeufig-gefragt-brachflaechen
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Naturvertragliche Bewirtschaftung

des Griinlandes

Wiesen kénnen aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Graser und Krauter bestehen. Sie sind Lebensraum vie-
ler Arten: Insekten und Vogel, aber auch Amphibien
und Saugetiere, finden hier Nahrung und Schutz. Eine
schonende, naturvertragliche Bewirtschaftung bewahrt
diesen vielféltigen Lebensraum und foérdert die Arten-
vielfalt. Wiesen bieten Nahrungsgrundlage, Deckung
und Raum zur Fortpflanzung.

Zu einer naturvertraglichen Bewirtschaftung gehoren
Ruhezeitraume von mindestens acht Wochen zwischen
den Mahdterminen, damit bodenbritende Wiesenvé-
gel wie Wiesenpieper und Schafstelze erfolgreich ihre
Brut hochziehen kénnen. Auch Wiesenpflanzen benéti-
gen Zeit fur Blute und Samenbildung. Eine ausreichend
hohe Schnitthéhe von ca. 12 cm schont Amphibien und
Insekten. Wahrend der Hauptbrutzeit der Wiesenvogel
sollte auf das Walzen und Schleppen? verzichtet wer-
den, da hierbei die Nester der bodenbritenden Végel
zerstort und die Kuken getotet werden. Wird zusatzlich
auf den Einsatz von Dlngemitteln verzichtet, werden
konkurrenzschwache Pflanzen wie Margerite oder Glo-
ckenblume gefordert und es entwickeln sich bunte, ar-
tenreiche Wiesen.

Stehenlassen von Wieseninseln im Griinland
Eine Wiese ist ein wertvoller Lebensraum fur viele Ar-
ten. Umso wichtiger ist es, dass dieser Lebensraum bei
der Mahd, beim Mahen der Wiese, nicht vollstandig
und auf einmal verschwindet. Werden bei der Mahd
einer Wiese kleine, ungemahte Bereiche stehen gelas-
sen, ist dies eine sehr effektvolle MaBnahme. Insekten
wie Laufkafer und Heuschrecken kénnen auf diesen
Wieseninseln Uberleben und nach der Mahd die ge-
mahten Wiesenstiicke wiederbesiedeln. Blitenbesu-
cher wie Bienen und Schmetterlinge finden weiterhin
Nektar an den Blutenpflanzen der Wieseninseln. Bo-
denbritende Végel wie das Rebhuhn, aber auch Am-
phibien und Feldhasen, kénnen bei der Mahd in die
stehengelassenen Bereiche flichten. Dort finden sie
weiterhin Nahrung und Deckung. Auch Graser und
Krauter profitieren: In den Wieseninseln haben Blih-
pflanzen mehr Zeit fur Blite und Samenbildung.

Bereits wahrend der Vegetationszeit sind Wieseninseln
eine sehr wertvolle NaturschutzmaBnahme. Bleiben die
Wieseninseln zusatzlich auch Gber den Winter stehen,
bieten sie Insekten und anderen Tieren Schutz und
Uberwinterungsméglichkeiten. Schon das Stehenlassen
von ca. 5% der Flache hat eine sehr positive Wirkung
auf die Arten.

4 Walzen und Schleppen sind PflegemaBnahmen auf Wiesen und Weiden. Der Boden wird verdichtet bzw. eingeebnet. Quelle: Landwirtschaftskammer
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B. IMPLEMENTIERUNG IM PACHTVERTRAG

Mit einem Pachtvertrag geben Verpachter:innen ihr Landeigentum zur Bewirtschaf-
tung in die Obhut der Pachtenden. Dabei vereinbaren die Verpachter:innen und Péch-
ter:iinnen die wechselseitigen Rechte und Pflichten (wie etwa H6he und Zahlungs-
termin des Pachtzinses) sowie Rahmenbedingungen fur die Ausibung der
Bewirtschaftung (z. B. ab wann und fur wie lange der Pachtvertrag gelten soll). Auch
Vereinbarungen zur Art und Weise der Bewirtschaftung wie die hier vorgestellten
NaturschutzmaBnahmen, z. B. die mehrjahrigen BlUhstreifen, kénnen Teil des Pacht-
vertrags sein. Diese Absprachen zur Bewirtschaftungsweise kénnen z. B. in dem in
vielen Vertragsmustern enthaltenen Paragraphen ,Sonstige Vereinbarungen” schrift-
lich festgehalten werden.

Einfache/wenig erklarungsbedirftige Vereinbarungen kénnen dabei direkt in den
Vertragstext aufgenommen werden (z. B. Verzicht auf die Anwendung von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln o. &.). Komplexe Vereinbarungen wie etwa die
Anlage von mehrjahrigen BlUhstreifen mussen ggfs. konkreter beschrieben werden
— hier kommt es z. B. auf den Einsatz von 6kologisch sinnvollem Saatgut oder be-
stimmte Mindestbreiten an. Ggf. empfiehlt es sich auch, zusatzlich die Lage der Blih-
streifen 0. 4. in einer Skizze festzuhalten. In solchen Féllen bietet es sich an, diese
Beschreibung (und ggf. Skizze) als Anlage fest an den Vertrag anzuheften und im
entsprechenden Paragraphen auf die Anlage zu verweisen.

Insgesamt empfiehlt es sich, Vereinbarungen zu NaturschutzmaBnahmen so konkret
wie moglich in den Pachtvertrag aufnehmen. Dies sorgt fur Klarheit zwischen beiden
Vertragsparteien und naturschutzfachlich wichtige Durchfihrungen werden einge-
halten.

NaturschutzmaBnahmen konnen fiir jeden neu abzuschlieBenden Pachtvertrag indi-
viduell vereinbart werden. Fir kirchliche Eigentimer mit vielen Hektar Land und ggf.
mehreren Pachter:innen kann es eine passende Option sein, einen MaBnahmenkata-
log zu entwerfen, der eine bestimmte Anzahl an MaBnahmen enthélt, aus denen die
Pachter:innen z. B. zwei MaBnahmen auswahlen missen. Dies ermdglicht den Land-
wirtiinnen zusatzlich eine gewisse Flexibilitat.
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https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/gruenland/gruenlandpflege-fruehjahr.htm#:~:text=Das%20Schleppen%20der%20Wiesen%20und%20Weiden%20im%20zeitigen,dann%20erfolgen,%20wenn%20die%20Flächen%20gut%20abgetrocknet%20sind.
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INFOS ZU

FAIRPACHTEN Fairpachten

Haufig haben Landeigen-
fairpachten.org/kirchen tUmer:innen den Wunsch,
fairpachten@nabu.de sich auf ihren landwirt-
schaftlichen Flachen fir
den Schutz der Arten,
den Boden oder das Klima einzusetzen, es fehlt aber
sowohl an naturschutzfachlichem als auch an landwirt-
schaftlichem Wissen. Welche NaturschutzmaBnahmen
waren auf den eigenen Flachen sinnvoll? Wie lassen
sich diese im Pachtvertrag mit den Landwirt:innen ver-
einbaren? Hier setzt das Beratungsangebot , Fairpachten”
des Naturschutzbund Deutschlands (NABU elV.) an.
Landeigentimer:innen kénnen sich in persdnlichen Ge-
sprachen individuell und kostenfrei beraten lassen. For-
mulierungshilfen fir den Pachtvertrag zu einzelnen Na-
turschutzmaBnahmen, wie z. B. den oben genannten,
werden in der Beratung kostenfrei mitgegeben. Fair-
pachten unterstitzt auch dabei, ggf. gewiinschte MaB-
nahmenkataloge (siehe oben) zusammenzustellen.

Ins Gesprach kommen

Steht der Entschluss fest, aus der Verantwortung fr die
Schopfung heraus besondere Kriterien zu erheben, so
sollte man sich in einem ersten Schritt bewusst machen,
welche Vorstellungen man von der Art der Bewirtschaf-
tung der eigenen Flachen hat (hier steht , Fairpachten”
gerne beratend zur Seite, siehe oben). In einem zweiten
Schritt ist es wichtig, das Gesprach mit den Pachter:in-
nen zu suchen, seine Vorstellungen zu auBern, aber
auch den Bedurfnissen und Zwangen der Pachter:innen
Beachtung zu schenken. Pachtvertrédge sind immer ein
Aushandlungsprozess zwischen beiden Vertragspartei-
en — Winsche beider Seiten sollten Beachtung finden.
Ein gemeinsames, konstruktives Gesprach kann eine
Chance sein, das Verhaltnis zwischen Verpachter:innen
und Pachter:innen zu starken und zu festigen.

Pachter:innenauswahl/Vergabekriterien

Die Vereinbarung von NaturschutzmaBnahmen im
Pachtvertrag ist eine gute Mdglichkeit, sich mit seinen
eigenen Flachen im Sinne des Naturschutzes einzuset-
zen. Haufig stellt sich aber auch die Frage: an wen ver-
pachte ich meine Flachen? Wer ist der oder die , beste”
Pachter:in? Hier kénnen weitere Kriterien eine Rolle
spielen, die neben 6kologischen Aspekten insbesonde-
re auch soziale und agrarstrukturelle Aspekte bertick-
sichtigen. Das kdnnten z.B. regionale Vermarktung
(Hofladen), Lehrlingsausbildung, Existenzgriindungen
und die GroBe des Betriebes sein. Diese gewahlten Kri-
terien kénnen mit einem Punktesystem zur Auswahl
des oder der Pachter:in belegt werden. Dies férdert be-
sonders Landwirt:innen, die im Sinne des Gemeinwohls
wirtschaften. Die AbL Mitteldeutschland hat hierflr einen
Kriterienkatalog entwickelt, der fur kirchliche Flachen
angewendet oder individuell angepasst werden kann.

Durch eine vertraglich gesicherte, biodiversitatsfordern-
de Bewirtschaftung kirchlicher Fldchen kann man der
Verantwortung fur die Schépfung gerecht werden— das
Beratungsangebot von ,Fairpachten” hilft dabei. Er-
ganzt durch eine gemeinwohlorientierte Pachteraus-
wahl kénnen zusatzlich soziale Aspekte zum Tragen
kommen.

Liegenschaftsverwaltung im Bistum Limburg
Die Muster fur Pachtvertrdge, die im Bistum Limburg
Ublicherweise zum Einsatz kommen, sind geeignet fur
zusatzliche Eintrage der oben beschriebenen Art. Wen-
den Sie sich in gewohnter Weise an die fur lhre Kirchen-
gemeinde zustandigen Mitarbeitenden im Fachbereich
Immobilien in Kelkheim und Hadamar.
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VI. EXKURS FREIFLACHEN-SOLARPARKS

Auch bei der Fragestellung, ob eine Flache zur Errichtung eines Freifldchen-Solarparks
verpachtet wird, sind verschiedene Aspekte abzuwagen.

Auf Vorschriften der Raumordnung oder gesetzliche Bestimmungen wie die Beach-
tung des Bundesnaturschutzgesetzes, welches u.a. Schutzgebiete festlegt, soll hier
nicht naher eingegangen werden. Auch Hintergriinde wie die zunehmende Knapp-
heit von Ackerland oder der wirtschaftliche Anreiz durch ungleich héhere Pachtpreise
sind nicht Teil der Betrachtung, auch wenn diese bei der Entscheidungsfindung eine
Rolle spielen mdgen.

Im Folgenden werden lediglich einige 6kologische Betrachtungsfaktoren genannt
und weiterfihrende Informationsquellen aufgefihrt. Sie sollen als Orientierungshilfe
dienen. Sie ersetzen nicht die Einzelbetrachtung, die mit Blick auf jedes Vorhaben
vorgenommen werden sollte.

Solarparks kénnen einen wichtigen Beitrag bei der dringend notwendigen Energie-
wende leisten. Sie stehen dabei in Konkurrenz zu anderen Nutzungsarten einer Fla-
che, insbesondere wenn eine bisherige landwirtschaftliche Nutzung vorliegt.

In 6kologischer Hinsicht kann eine PV-Anlage in einzelnen Fallen auf bisher intensiv
genutzten landwirtschaftlichen Flachen die Moglichkeit einer tkologischen Aufwer-
tung bieten. Wenn dem Bau der Anlage ein entsprechend durchdachtes Konzept
zugrunde liegt, kann auf der Flache der Natur- und Artenschutz gefoérdert werden.
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https://www.abl-mitteldeutschland.de/mitmachen/gemeinwohlkampagne
https://www.fairpachten.org/kirchen
mailto:fairpachten%40nabu.de?subject=
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Zu einer 6kologischen Betrachtung gehéren:

a. Einschatzung zur Boden- und Standortqualitat
(Bodenkategorie/Bonitat, Hangneigung, Erreichbarkeit
z.B. zwischen Bahngleisen ...):

Informationen zur Bodenschatzung kénnen bei den zu-
standigen Behorden eingeholt werden. Das Land Hes-
sen bietet hierzu den ,Boden Viewer Hessen” an. In
Rheinland-Pfalz gibt das “Geoportal RLP” entsprechen-
de Einblicke.

b. Bisherige Bewirtschaftungsart:

A Extensiver Ackerbau

A Intensiver Ackerbau

4 Grinland (Weideland oder Mahwiese) — intensiv
oder extensiv

Kommt nach einer Erstbetrachtung dieser Faktoren die
Verpachtung zur Errichtung einer Freiflachen-PV-Anlage
in Betracht, kdnnen beispielsweise folgende MaBnah-
men zur 6kologischen Aufwertung beitragen:

4 Anordnung der PV-Module in gréBeren Abstanden
(besonnte Flache mind. 3 Meter)

4 Uberdachung des Bodens mit PV-Modulen: max. 70%

4 offenes Standerbauwerk, in dem Platz fir Vogel-
nistplatze ist / Bauzeit auBerhalb der Brutzeiten von
Vogeln

4 gezielte MaBnahmen zum Schutz bodenbritender
Vogelarten und gefahrdeter Reptilien

4 moglichst ganz oder so viel wie méglich auf eine
umschlieBende Zaunfihrung verzichten

4 Migrationskorridore fir groBere Tiere vorsehen

Zaune mit 10 — 20 cm Bodenfreiheit

A

4 Gezielte Anpflanzungen/Heckenpflanzungen
entlang des Zauns (auch zur Aufwertung des
Landschaftsbildes und zum Sichtschutz)

4 Belassen von Totholz, Anlegen von Steinhaufen als
neue Lebensrdume

4 vorhandene Strukturen wie Hecken und Einzel-
straucher mdéglichst belassen

4 Verwendung von maglichst gebietseigenem
Saatgut, keine Verwendung von Standard-Saatgut-
mischungen

4 Rickbau der Anlage nach Auslaufen des Betriebs
muss gewahrleistet und vertraglich gesichert sein

Agri-Photovoltaik-Konzepte bieten die Chance einer
Doppelnutzung. Auf einer Flache kann landwirtschaft-
liche Nutzung erfolgen und gleichzeitig Strom erzeugt
werden, was die Flachenkonkurrenz entscharft. Die An-
wendung dieser Technologie ist aber mit erheblichen
Mehrkosten verbunden und steht noch relativ am An-
fang. Sie beschrankt sich derzeit in der Praxis auf nur
wenige Anbausegmente wie dem Obstbau.

WEITERFUHRENDE LINKS | VERPACHTUNG VON KIRCHENLAND

Quellen und weiterfiihrende Informationen zu Freiflachen-Solarparks:

4 Kriterien far naturvertragliche Photovoltaik-Freiflachenanlage,
gemeinsames Papier von NABU Deutschland e.V. und BSW —
Bundesverband Solarwirtschaft e.V (April 2021)

4 BUNDposition Freiflachen-Solaranlagen (Mai 2022)

A Forschungsergebnisse und -Beitrdge vom Thinen-Institut Thuenen:
PV-Freiflachenanlagen in der Landwirtschaft

4 Bewertung, Optimierung und Zertifizierung der Natur- und
Landschaftsvertraglichkeit von Photovoltaik-Freiflachenanlagen: EULE

VIl. WEITERFUHRENDE HINWEISE

Studie der Sachverstiandigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik
Im September 2024 wurde im Auftrag der Kommission Weltkirche der Deutschen
Bischofskonferenz eine Studie mit dem Titel ,, Erndhrungssicherheit, Klimaschutz und

Biodiversitat: Ethische Perspektiven fur die globale Landnutzung” herausgegeben.
Sie fordert eine globale Landnutzungswende und skizziert dafiir ethische Leitlinien
sowie Grundsatze einer gemeinwohlorientierten Ordnungspolitik. Die Experten rufen
zur Uberwindung von Gegensatzen und Feindbildern in einer zunehmend polarisier-
ten gesellschaftlichen Debatte auf.

Fordermoglichkeiten im Bistum Limburg

Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden im Bistum Limburg finanziell geférdert. Dies
wird zwar nicht auf verpachtete Flachen zutreffen, kénnte aber bei eigens bewirt-
schafteten Flachen in Betracht kommen, beispielsweise bei MaBnahmen der Ent-
siegelung und Neubepflanzung. Alle Informationen hierzu sowie die Kontaktdaten
zur Nachhaltigkeitsbeauftragten und zur Klimaschutzmanagerin finden Sie auf:
schoepfung.bistumlimburg.de.

21


https://www.dbk-shop.de/media/files_public/231a930108ff812f56e82f2f83e50e03/DBK_1523.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/231a930108ff812f56e82f2f83e50e03/DBK_1523.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/231a930108ff812f56e82f2f83e50e03/DBK_1523.pdf
https://strategie-entwicklung.bistumlimburg.de/kernaufgaben/strategie/schoepfungsgerechtigkeit
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